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RS OGH 1938/10/11 2Ob473/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1938

Norm

ABGB §1404

Rechtssatz

Im Falle einer Erfüllungsübernahme kann der Schuldner, über dessen Vermögen das Ausgleichsverfahren erö4net

wurde, den Erfüllungsübernehmer nur insoweit zur Zahlung heranziehen, als er selbst durch den Ausgleich zur

Zahlung verhalten wurde.
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